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Der Aufbau des Sicherheitssystems der Bundesrepublik Deutschland ist durch die föderale Struk-
tur von Bund und Ländern und das Trennungsgebot zwischen Polizei und Nachrichtendiensten 
geprägt. Die Aufgabe der Polizei besteht unter anderem darin, Gefahren abzuwehren, Störungen 
zu beseitigen und Straftaten zu verfolgen. In Abgrenzung dazu liegen die Hauptaufgaben der 
Nachrichtendienste in der operativen und technischen Beschaffung und Auswertung von Infor-
mationen, ohne jedoch Exekutivbefugnisse zu besitzen. 

Auf Bundesebene existieren zur Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben vor allem das Bundeskri-
minalamt, dem unter anderem die Aufgabe der Terrorismusbekämpfung obliegt, sowie die Bun-
despolizei. Auf Länderebene bestehen entsprechend die Landeskriminalämter und Landespoli-
zeien. Ferner gibt es drei Organisationen, die den Status eines Nachrichtendienstes besitzen. 
Diese Organisationen sind der Bundesnachrichtendienst (BND) als zentraler Auslandsnachrich-
tendienst, der Militärische Abschirmdienst (MAD) und der Verfassungsschutz als Inlandsnach-
richtendienst. Der Verfassungsschutz gliedert sich ferner in das Bundesamt für Verfassungs-
schutz (BfV) und die Landesämter für Verfassungsschutz (LfV). 

Als Koordinierungsstelle der Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder existieren das Ge-
meinsame Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) und das gemeinsame Extremismus- und Terroris-
musabwehrzentrum zur Bekämpfung des Rechtsextremismus/-terrorismus, des Linksextremis-
mus/-terrorismus, des Ausländerextremismus/-terrorismus und der Spionage einschließlich 
proliferationsrelevanter Aspekte (GETZ). Es handelt sich dabei jedoch um keine eigenständigen 
Behörden, sondern lediglich um gemeinsame Kooperations- und Kommunikationsplattformen 
von Sicherheitsbehörden aus Bund und Ländern. 
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